
1 Landkreis Heidekreis

Ausländerbehörde

Jede ausländische Person die vom Ausland nach Deutschland einreist, um dort zu wohnen und zu
arbeiten, benötigt einen Aufenthaltstitel. Die Ausländerbehörde (Ausländerbehörde) ist für
einreisende Ausländer die erste Adresse. 

Die Ausländerbehörde berät Sie in allen Fragen rund um Ihren Aufenthalt in Deutschland.

Sie möchten länger in Deutschland bleiben? Dann gibt es viele Fragen zu Ihrem Aufenthalt in
Deutschland zu klären.
Jede Person, die nach Deutschland kommt, kann sich bei der Ausländerbehörde beraten lassen. Es
gibt viele rechtliche Fragen zum Aufenthalt in Deutschland. Es wird nach dem Aufenthaltsrecht
entschieden.

Zu diesen Themen werden Sie durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ausländerbehörde
beraten:

• Gestattung des Aufenthalts
• Duldung (Duldung)
• Aufenthaltserlaubnis
• Titel für einen unbefristeten Aufenthalt - (Niederlassungserlaubnis)
• Erlaubnis zur Arbeit
• Fragen zum Wechsel des Wohnortes (Wohnsitzauflage)
• Aufenthalt für Angehörige und der Familie von EU Bürgern
• Reiseausweise für Flüchtlinge und Staatenlose

Ausländerbehörde Landkreis Heidekreis

Vogteistraße 19, 29683 Bad Fallingbostel
+49 (0) 5162970333
ZPK-Auslaenderbehoerde@heidekreis.de
Montag bis Donnerstag von 08.00 - 12.00 Uhr

 Vorsprache nur mit Termin möglich!

https://integreat.app/heidekreis/de/locations/landkreis-heidekreis-bad-fallingbostel/
tel:+495162970333
mailto:ZPK-Auslaenderbehoerde@heidekreis.de
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